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Sitzungsvorlage 12/2026

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 04.03.2026
Sitzung des Gemeinderates am 06.03.2026 öffentlich

Biotopvernetzung
Umsetzung der Maßnahmen 2026

Sachverhalt:

Die Gemeinde nimmt seit mehreren Jahren am Zuschussprogramm des Landkreises zur Förderung der 
Biotopsvernetzung teil. Hierbei erhält sie für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen jährliche Zu-
schüsse in Höhe von 50 bis 70 %.

Im Haushaltsplan 2026 sind erneut entsprechende Mittel für Maßnahmen der Biotopsvernetzung einge-
stellt. Für das Jahr 2026 plant die Verwaltung die Durchführung folgender Maßnahmen:

• Planwagenfahrt
• Anschaffung von Nisthilfen
• Sommerschnittkurs
• erstmalig: ein Vortrag für die Bevölkerung zur Pflege von Nistkästen

Darüber hinaus wurde die Durchführung einer Streuobstbaumaktion geprüft. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger könnten hierbei gegen einen symbolischen Eigenanteil einen Obstbaum erhalten. Die Maß-
nahme wäre mit 50 % förderfähig.

Für die Aktion liegt der Verwaltung ein Angebot der Firma Baumschule Schmid, Kirchheim, über die Lie-
ferung von 50 Obsthochstämmen zu einem Gesamtpreis von 1.605,00 EUR vor. Der durchschnittliche 
Preis pro Obstbaum beträgt 32,10 EUR. Zusätzlich verbleibt ein ungeförderter Anteil von ca. 980 EUR bei 
der Gemeinde für die Bereitstellung von Holzstickeln und Kokosfaser. Für diesen Anteil würde die Ge-
meinde einen Eigenanteil von 17,50 EUR pro Baum verlangen.

Die Verwaltung nimmt derzeit Abstand davon, die Streuobstbaumaktion für das Jahr 2026 uneinge-
schränkt zu empfehlen. Hintergrund ist ein aktueller Einzelfall, bei dem sich gezeigt hat, dass beste-
hende Obstbäume im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen eine besondere Berücksichtigung erfor-
dern.

Vor diesem Hintergrund hält es die Verwaltung für angezeigt, mögliche Auswirkungen zusätzlicher Pflan-
zungen auf die zukünftige Gemeindeentwicklung sorgfältig abzuwägen. Insbesondere im Hinblick auf die 
langfristige Entwicklung von Wohnbauflächen erscheint eine zurückhaltende Vorgehensweise sachge-
recht.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die übrigen Maßnahmen zur Biotopsvernetzung im Jahr 2026 wie vor-
gesehen umzusetzen und auf die Durchführung der Streuobstbaumaktion im Jahr 2026 zu verzichten.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die Maßnahmen zur Biotopsvernetzung im Jahr 2026 gemäß der Sitzungs-
vorlage umzusetzen. Die Streuobstbaumaktion wird im Jahr 2026 nicht durchgeführt.
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